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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-321/03 

Art. 2 der Ersten Richtlinie 89/104 über die 
Marken ist dahin auszulegen, dass der 
Gegenstand einer Markenanmeldung, die 
sich auf alle denkbaren Formen eines durch
sichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters 
als Teil der äußeren Oberfläche eines Staub
saugers bezieht, kein „Zeichen" im Sinne 
dieser Bestimmung darstellt und damit auch 
keine Marke im Sinne dieser Bestimmung 
sein kann. 

Der Gegenstand einer solchen Anmeldung 
besteht nämlich in Wirklichkeit in einer 
bloßen Eigenschaft der betreffenden Ware, 
soll sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher 

Erscheinungsformen erstrecken können und 
ist somit unbestimmt. Angesichts der Aus
schließlichkeit des Markenrechts würde der 
Inhaber einer Marke, die sich auf einen 
solchen unbestimmten Gegenstand bezieht, 
entgegen dem Zweck des Art. 2 der Richt
linie einen ungerechtfertigten Wettbewerbs
vorteil erlangen, da er verhindern könnte, 
dass seine Wettbewerber Staubsauger anbie
ten, auf deren äußerer Oberfläche sich 
irgendeine Art von durchsichtigem Auffang-
behälter gleich welcher Form befände. 

(vgl. Randnrn. 37-40 und Tenor) 
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